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Fritz Perls Institut) 
Traumapädagogin (Deutschsprachige Gesellschaft für Psychotraumatologie - DeGPT  
und der Bundesarbeitsgemeinschaft Traumapädagogik - BAG TP) 
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Eine aktuell 2017 vor- 

gestellte Studie der Uni-

versitätsklinik Ulm zeigt, 

dass etwa jeder Siebte in 

Deutschland in seiner 

Kindheit  oder Jugend  

sexuellen Missbrauch  

erlebt hat. 

(http://www.uniklinik-

ulm.de/struktur/kliniken/                      

kinder-und-jugendpsychiatrie-

psychotherapie.html) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1. Einleitung 

Die Beratungsstelle Morgenrot 

wurde durch eine Initiative der 

Stadt Friedrichshafen und des Bo-

denseekreises gegründet. Nach 

einem Ausschreibungsverfahren 

erhielt die Caritas Bodensee-

Oberschaben die Trägerschaft der 

Beratungsstelle. Die Umsetzung 

der Konzeption für die Beratungs-

stelle wurde in der Vereinbarung 

vom 6. Juni 2016 zwischen dem 

Landkreis Bodenseekreis, der 

Stadt Friedrichshafen und der 

Caritas Bodensee-Oberschwaben 

festgelegt. 

In regelmäßigen Kooperationsge-

sprächen mit Vertretern der Stadt 

Friedrichshafen und dem Boden-

seekreis erfolgte eine kontinuierli-

che Information über die Umset-

zung und Entwicklung der 

Tätigkeitsfelder der Beratungs-

stelle. 

 

Morgenrot arbeitet als unabhängi-

ge und neutrale Beratungsstelle. 

Sie ist für den gesamten Boden-

seekreis zuständig. Die Finanzie-

rung der Beratungsstelle erfolgt 

jeweils zur Hälfte durch die Stadt 

Friedrichshafen und den Boden-

seekreis. Sitz der Beratungsstelle 

ist in Friedrichshafen, zusätzlich 

besteht eine Außenstelle in Über-

lingen. Der Arbeit liegt eine Kon-

zeption zugrunde. 

 

Die Beratungsstelle bietet Hilfe 

gegen sexuellen Missbrauch an. 

Sie ist eine erste Anlaufstelle, die 

bei vermutetem und aufgedecktem 

sexuellen Missbrauch berät und 

bei den Überlegungen und Umset-

zungen der nächsten Schritte un-

terstützt.  

An erster Stelle steht die Beratung 

von Kindern, Jugendlichen und 

Jungen Erwachsenen, die von se-

xuellem Missbrauch betroffen sind, 

und von deren Angehörigen und 

Vertrauenspersonen. Die Beratung 

ist vertraulich und kann auf 

Wunsch auch anonym erfolgen. 

Die Begleitung und Beratung sol-

len auf die betroffenen Personen 

und deren Alltag stabilisierend wir-

ken. Bei Therapiebedarf wird wie 

in der Konzeption festgelegt an 

niedergelassene Therapeuten wei-

tervermittelt. Bei der Strafanzeige 

eines sexuellen Missbrauchs wird 

Hilfe und Unterstützung vor, wäh-

rend und nach dem Prozess ange-

boten. Pädagogischen Fachkräften 

und ehrenamtlichen Helfern bietet 

Morgenrot Fallberatung, Fachbera-

tung, Teamberatung und Fortbil-

dung. Ebenso werden auf Anfrage 

Elternabende zum Thema sexuel-

ler Missbrauch durchgeführt. 

 

Ein weiterer Schwerpunkt der Be-

ratungsstelle ist Prävention. Im 

Rahmen der Präventionsarbeit ist 

die gesamte Bevölkerung als Ziel-

gruppe zu betrachten.  

Prävention erfolgt durch Projekte 

mit Kindern und Jugendlichen z.B. 

in Schulklassen, aber auch durch 

Wissensvermittlung an pädagogi-

sche Fachkräfte wie beispielswei-

se Lehrer, Erzieher, Schulsozialar-

beiter. Institutionen und Vereine 

können sich bei Fragen zur Gestal-

tung und Umsetzung eines 

Schutzkonzeptes fachlich durch 

die Beratungsstelle unterstützen 

lassen. 

 

Alle Angebote der Beratungsstelle 

Morgenrot sind kostenlos.  

 

In der Beratungsstelle tätig sind 

die Leiterin der Beratungsstelle 

und eine Fachberaterin mit insge-

samt 1,5 Stellenanteilen, sowie ei-

ne Verwaltungskraft mit 0,75 Stel-

lenanteil. Aufgrund der 

verschiedenen Arbeitsfelder und 

der Vernetzungsarbeit nehmen die 

zwei Beraterinnen Termine im ge-

samten Landkreis wahr. Um den-

noch eine gute Erreichbarkeit der 

Beratungsstelle gewährleisten zu 

können, ist es wichtig eine erste 

konstante Ansprechperson in der 

Verwaltung zu haben, die auch die 

Terminkoordination übernimmt.  

…das Schweigen brechen 
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1.1  Eine Beratungsstelle 
entwickelt sich (Aufbau 
und Implementation)  
  

Im ersten Jahr der Beratungsstelle kam der Aufbau von Vernetzungsstrukturen eine zentrale Bedeutung für die 

Positionierung der Beratungsstelle zu (siehe Anhang). 
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2. Beratung 

Seit Mai 2016 wurden insgesamt 

40 Fallberatungen von den Mitar-

beiterinnen der Beratungsstelle 

begleitet. Diese teilen sich auf in 

14 abgeschlossene Fallberatun-

gen, 16 noch laufende Fallbera-

tungen, 5 ohne Erklärung abge-

brochene Fallberatungen und 5 

Weitervermittlungen an Therapeu-

ten und andere Beratungsstellen. 

 

 

 

2.1. Beratene Personen 

Die 40 Fallberatungen teilen sich 

folgendermaßen auf die unter-

schiedlichen Zielgruppen auf:  

In 8 Fallberatungen wurden von 

sexuellem Missbrauch betroffene 

Jugendliche und Junge Erwachse-

ne (21%) direkt beraten. In 12  

 

 

 

Fallberatungen (30%) wurden El-

tern, Familienangehörige und Ver-

trauenspersonen beraten. In 16 

Fallberatungen (39%) wurden Ju-

gendamtsmitarbeiter, pädagogi-

sche Fachkräfte und andere Fach-

kräfte beraten. In 4 Fallberatungen 

(10%) wurden andere Personen  

 

 

(nicht Zielgruppe) kurz beraten und 

weiter vermittelt. In den Fallbera-

tungen traten alle Gesellschafts-

schichten auf. 

  

N=40 

N=40 

N=40 
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2.2. Intensität und Dauer 
von Fallberatungen 

Bei Fallberatungen von Fachkräf-

ten wird häufig nur eine Person be-

raten. In allen anderen Fallbera-

tungen gestaltet sich der 

Beratungsprozeß komplexer. Hier 

ist besonders hervorzuheben, dass 

die Mitarbeiterinnen bei der Fallbe-

ratung eine systemische Sichtwei-

se einnehmen. Neben den Be-

troffenen kommen in der Regel 

Familienangehörige oder andere 

wichtige Bezugspersonen hinzu, 

des Öfteren auch pädagogische 

Fachkräfte. Eine exemplarische 

Falldarstellung befindet sich im 

Anhang.  

Insgesamt wurden 73 Personen in 

den 40 Fallberatungen mit einbe-

zogen.  

Die Fallberatungen verliefen unter-

schiedlich in Dauer und Intensität, 

von Kurzberatungen bis hin zu 

komplexen Fallberatungen über 

mehrere Monate. Ebenso unter-

schieden sich die Fallberatungen 

im Setting: Von Telefonberatung 

über persönliche Beratungsge-

spräche bis hin zu E-Mail Bera-

tung. 

 

 

2.3. Betroffene nach  
Alter und Geschlecht 

Die von sexuellem Missbrauch Be-

troffenen teilen sich nach Ge-

schlecht folgendermaßen auf: 28 

weiblich Betroffene, 12 männlich 

Betroffene. Im folgenden Schau-

bild wird die Altersstruktur verdeut-

licht: 20 Fallberatungen betrafen 

Kinder bis 13 Jahre, 12 Fallbera-

tungen betrafen Jugendliche von 

14 bis 17 Jahren und in  

4 Fallberatungen waren Junge Er-

wachsene ab 18 Jahren betroffen. 

 

 

 

 

 

 
 
2.4. Regionale Aufteilung 
18 Fallberatungen (45%) stamm-

ten aus dem westlichen Boden-

seekreis, 21 Fallberatungen (53%) 

stammten aus dem östlichen Bo-

denseekreis. 1 Fallberatung kam 

aus dem Kreis Ravensburg, diese 

wurde nach einer kurzen Erstbera-

tung an die zuständige Beratungs-

stelle in Ravensburg übergeben. 

Von den insgesamt 21 Fallbera-

tungen aus dem östlichen Boden-

seekreis stammten 6 Fallberatun-

gen bekannterweise aus dem 

Stadtgebiet Friedrichshafen. Wei-

tere 11 Fallberatungen erfolgten 

anonym und sind dadurch örtlich 

nicht zuzuordnen.  

Insgesamt waren 73 Personen in 

die 40 Fallberatungen einbezogen. 

 

 
 
2.5. Nationalität 
Sowohl die Ratsuchenden als 

auch die von Missbrauch betroffe-

nen Personen waren überwiegend 

deutscher Herkunft. Zum einen 

lässt sich dies darin begründen, 

dass die Beratungsstelle erst seit 

Mai 2016 existiert, zum anderen ist 

dies sicherlich auch auf den kultu-

rellen Hintergrund und die damit 

verbundenen Vorstellungen und 

Umgangsweisen der Betroffenen 

zurückzuführen. Flüchtlinge bei-

spielsweise müssen erst in 

Deutschland ankommen, die hiesi-

gen Regeln, Rechte und Gesetze 

kennenlernen, bevor sie sich zu 

diesem oft mit Scham besetzten 

Thema Unterstützung holen kön-

nen. Ausschlaggebend hierfür sind 

sicherlich die Wissensvermittlung 

und auch das Er-

lernen der deut-

schen Sprache. 

Auch für langjäh-

rig hier lebende 

Migranten sind je 

nach kulturellem 

Hintergrund die 

Themen Sexuali-

tät und Miss-

brauch schambe-

setzt und nicht 

leicht ansprech-

bar. 

 

N=40 

N=40 
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2.6. Fachkräfte 

39% waren Fallberatungen, die 

von Fachkräften angefragt wurden. 

Hierzu zählen Mitarbeiter des Ju-

gendamtes, pädagogische Fach-

kräfte wie Schulsozialarbeiter, Ju-

gend- und Heimerzieher, 

Sozialarbeiter, Lehrer, Erzieher 

und andere Fachkräfte wie bei-

spielsweise Ärzte, Psychologen. 

Fallberatungen bei Fachkräften 

finden häufig als Telefonberatun-

gen statt und sie sind anonymi-

siert, um den datenschutzrechtli-

chen Bestimmungen gerecht zu 

werden. 

 

 

2.7. Täter, Tatverdächti-
ge und sexuell übergriffi-
ge Kinder  

Die Gruppe der Täter und Tatver-

dächtigen setzt sich wie im Schau-

bild unten detailliert aufgezeigt zu-

sammen. Als Resümee kann 

festgehalten werden, dass etwa  

zwei Drittel der Täter und Tatver-

dächtigen aus dem familiären Um-

feld stammen, etwa ein weiteres 

Drittel betrifft Personen aus dem 

sozialen Lebensumfeld wie bei-

spielsweise den Sporttrainer, den 

Mitschüler, den Bekannten.  

Der weit überwiegende Teil der 

Täter und Tatverdächtigen ist 

männlich. Der Anteil weiblicher 

Personen als Täterinnen und Tat-

verdächtige liegt bei 6 %.  

In 5 Fallberatungen ist der Täter 

oder Tatverdächtige ein minderjäh-

riger männlicher Jugendlicher. In 

einer Fallberatung handelt es sich 

um ein strafunmündiges männli-

ches Kind, das aufgrund seines 

Alters von 9 Jahren auch nicht als 

„Täter“ zu zählen und zu bezeich-

nen ist, da Übergriffe in diesem Al-

ter in der Regel noch nicht als ziel-

gerichtetes Täterverhalten zu 

bewerten sind.  

 
 
2.8. Rechtlicher Status  
In einem Drittel der Beratungsfälle 

wurde eine Anzeige durch die Be-

troffenen selbst oder andere Betei-

ligte gemacht. Zu Bedenken ist 

hierbei, dass in den noch laufen-

den Fallberatungen jederzeit eine 

Anzeige erfolgen kann, von daher 

ist diese Angabe lediglich als aktu-

elle Zahl zum Stichtag 31.03.2017 

zu sehen. 

Sexueller Missbrauch ist ein Offizi-

aldelikt, d.h. die Polizei ermittelt 

sobald sie davon erfährt, eine An-

zeige ist nicht erforderlich. Wurde 

jedoch eine Anzeige gemacht und 

wieder zurückgenommen, muss 

die Polizei dennoch ermitteln. 

  

N=40 

N=40 
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3. Pra vention, 
Fortbildungen, 
Ö ffentlichkeits-
arbeit 

Präventionskonzepte für Schulen, 

Kindergärten oder Jugendhilfeein-

richtungen werden von der Bera-

tungsstelle themen- und bedarfs-

bezogen entwickelt. Modulares 

Arbeiten zu verschiedenen 

Schwerpunkten bietet so eine indi-

viduelle Anpassung an das geplan-

te Präventionsangebot. 

 

 

3.1. Präventionsveran-
staltungen, Schulungen 
und Fortbildungen 

Im Mai 2017 findet gemeinsam mit 

den Psychologischen Beratungs-

stellen der Caritas aus Friedrichs-

hafen und Überlingen eine Fortbil-

dung für niedergelassene Ärzte 

statt. Hierbei wird die Beratungs-

stelle Morgenrot die Aufgabenfel-

der der Beratungsstelle vorstellen 

und thematisch über die ärztliche 

Spurensicherung bei von sexueller 

Gewalt betroffenen Patienten in-

formieren. 

Ebenfalls im Mai 2017 wird sich 

die Beratungsstelle an einem El-

ternabend für die Schulen und 

Kindergärten der Stadt Markdorf 

beteiligen. 

Im Juli 2017 findet eine ganztägige 

Lehrerfortbildung an der Boden-

seeschule in Friedrichshafen statt, 

die Beratungsstelle wird hier ne-

ben wissenschaftlichen Fakten 

insbesondere auf den richtigen 

Umgang bei Vermutungen zu se-

xuellem Missbrauch eingehen. 

Im September 2017 führt die Bera-

tungsstelle Morgenrot eine Team-

schulung im Spielehaus der Stadt 

Friedrichshafen durch. 

Geplant ist 2018 in Zusammenar-

beit mit den Teilnehmern der AG 

Prävention und Aufklärung eine 

spezifisch konzipierte Ausstellung 

für Jugendliche zum Thema sexu-

elle Gewalt anzubieten. 

 

 

3.2. Prävention an  
Schulen  
Im Bodenseekreis gibt es mehrere 

Anbieter von Präventionsveranstal-

tungen an Schulen. Bisher hat eine 

Präventionsveranstaltung in der 2. 

Klasse einer Grundschule stattge-

funden. Diese ergab sich als sinn-

volles Interventionsmittel aus einer 

Fachberatung, die eine Lehrerin 

und eine Schulsozialarbeiterin zu-

vor in Anspruch genommen hatten. 

Prinzipiell erfolgen vor der Durch-

führung eines Präventionspro-

gramms an Schulen ein Gespräch 

mit der Schulleitung und ein El-

ternabend, an dem die Eltern und 

die Lehrer der Klasse das Pro-

gramm kennenlernen und Fragen 

stellen können. 

 
 
3.3. Öffentlichkeitsarbeit 
/ Vernetzung  
Um das Angebot der Beratungs-

stelle im Landkreis bekannt zu 

machen, wurden jeweils ein Pres-

segespräch in Friedrichshafen und 

in Überlingen durchgeführt, ver-

schiedene Zeitungsartikel in den 

regionalen Zeitungen und Kirchen-

blättern veröffentlicht und Radioin-

terviews gegeben. Informationen 

zur Beratungsstelle wurden in allen 

Gemeindeblättern im Bodensee-

kreis veröffentlicht. 

Schwerpunkt in der Vernetzungs-

arbeit waren die unterschiedlichen 

Vorstellungen der Beratungsstelle 

in Gremien. Über die Multiplikato-

ren wurden so die Aufgaben der 

Beratungsstelle breitgefächert im 

Bodenseekreis bekannt gemacht.  

Der Internetauftritt wurde erarbei-

tet, der die unterschiedlichen Ziel-

gruppen der Beratungsstelle an-

sprechen soll. So gibt es bei-

spielsweise eigene Seiten für 

Kinder, Jugendliche und Junge 

Erwachsene, auf denen das The-

ma Sexueller Missbrauch jeweils 

altersgerecht erklärt wird.  

Neben dem allgemeinen Flyer, der 

die Angebote der Beratungsstelle 

vorstellt, wurde zielgruppenspezifi-

sches Öffentlichkeitsmaterial (sie-

he Kärtchen) entwickelt, das die 

jeweilige Altersgruppe anspricht 

und alle notwendigen Informatio-

nen altersgerecht kurz und präg-

nant wiedergibt. 
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4.  Vernetzung, 
Kooperation, 
Qualifizierung 

4.1. Vernetzungsarbeit / 
Kooperation 

Seit Mai 2016 arbeitet die Bera-

tungsstelle Morgenrot. Der Aufbau 

einer kreisweiten Beratungsstelle 

mit 2 Standorten ist mit viel Zeit-

aufwand verbunden. Zentrale Be-

deutung kommt dabei der Vernet-

zung und Kooperation mit anderen 

Stellen zu. 

Vernetzung ist Grundvorausset-

zung für eine erfolgreiche und 

ganzheitliche Arbeit in der Unter-

stützung von sexuellem Miss-

brauch Betroffenen. Einen hohen 

Stellenwert hatte in den letzten 

Monaten daher das Vorstellen und 

gegenseitige Kennenlernen von 

anderen Beratungsstellen, Einrich-

tungen, Ämtern, Vereinen und wei-

teren pädagogischen Fachkräften. 

Oftmals erfolgte dies in überge-

ordneten Gremien wie beispiels-

weise Kindergartenleiterinnen- und 

Schulleiterbesprechungen, um de-

ren Mulitplikatorenfunktion zu nut-

zen. Besonders wichtig war hierbei 

die Vernetzung mit dem Kreisju-

gendamt, der Kriminalpolizei, dem 

Zentrum für Psychiatrie Weissen-

au, niedergelassenen Kinder- und 

Jugendlichentherapeuten, dem 

Versorgungsamt und dem Weißen 

Ring. Es wurden 63 Vernetzungs-

gespräche geführt, eine genaue 

Auflistung befindet sich im An-

hang. Termine zu weiteren Koope-

rationsgesprächen stehen an.  

 

 

 

 

 

 

 

4.2.  Gremienarbeit  

Der Arbeitskreis „Sexueller Miss-

brauch im Bodenseekreis“ wird 

von der Beratungsstelle Morgenrot 

organisiert und geleitet, er vereint 

wichtige Stellen des Bodensee-

kreises, die mit dem Thema Sexu-

eller Missbrauch zu tun haben wie 

beispielsweise Kriminalpolizei, 

Mitarbeiterinnen des Frauen- und 

Kinderschutzhauses, niedergelas-

sene Therapeuten, Mitarbeiter der 

Erziehungsberatungsstellen in 

Überlingen und Friedrichshafen. Er 

dient der Vernetzung, damit die 

Übergänge und die Weitervermitt-

lung reibungsloser funktionieren. 

Er stellt ein wichtiges Austausch-

gremium für rechtliche und andere 

Neuerungen dar. 

Die Beratungsstelle arbeitet in den 

folgenden 4 Arbeitskreisen mit: 

 AG Prävention und Aufklärung 

– Netzwerk Mobile, 

 AK Gewalt im sozialen Nah-

raum – Stadt Friedrichshafen,  

 AK Sexueller Missbrauch im 

Landkreis Ravensburg – die 

Beratungsstelle ist wegen ihrer 

Zuständigkeit für den Landge-

richtsbezirk Ravensburg Teil-

nehmer des Arbeitskreises, 

 AK Überregionales Treffen der 

Fachberatungsstellen zu se-

xuellem Missbrauch. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.  Qualitätssicherung  

Zu Beginn der Arbeit der Bera-

tungsstelle war der Teamfindungs-

prozess ein wichtiger Baustein. Ei-

ne fachliche Zusammenarbeit 

benötigt ein Miteinander vertraut 

werden.  

In den Fallberatungen sind die 

Mitarbeiterinnen mit komplexen 

Situationen konfrontiert, die eine 

hohe Fachlichkeit erfordern. Um 

eine professionelle Distanz wahren 

zu können sind Fähigkeiten und 

Methoden zur Psychohygiene un-

erlässlich.  

Eine weitere Form der Qualitätssi-

cherung der Arbeit erfolgt durch 

regelmäßige Supervision und 

Fortbildung. Bisher besuchte Fort-

bildungen der Mitarbeiterinnen be-

inhalteten Sexualpädagogisches 

Arbeiten mit Schulklassen und an-

deren Gruppen, Traumaberatung 

und Erstkontakt am Empfang. Wei-

tere Fortbildungen zu diesen The-

menschwerpunkten sind im nächs-

ten Jahr angedacht, um einen 

aktuellen fachlichen Standard zu 

gewährleisten. Des Weiteren sind 

die Mitarbeiterinnen Teil einer 

überregionalen Intervisionsgruppe, 

die kollegiale Fallberatung ermög-

licht.  

Zur Erhebung der Daten wurden 

ein eigener Erhebungsbogen und 

eine Statistik entwickelt. 
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5. Ausblick 

In der Aufbauphase der Bera-

tungsstelle waren die Fallberatun-

gen, sowie die Vernetzungsarbeit 

vorrangige Arbeitsschwerpunkte. 

In Zukunft wird sich die Arbeit der 

Beratungsstelle Morgenrot verla-

gern. Der Arbeitsschwerpunkt der 

Beratungsstelle wird die Bera-

tungsarbeit sein. Prävention wird 

ein weiteres Angebot der Bera-

tungsstelle darstellen. Die Vernet-

zungs- und Öffentlichkeitsarbeit 

bleibt weiterhin ein wichtiger Be-

standteil der Arbeit, um den Be-

kanntheitsgrad der Beratungsstelle 

zu steigern. 

 

 

Gewährleistung der wei-
teren Opferversorgung 

Die Überprüfung der therapeuti-

schen Angebote im Bodenseekreis 

für eine mögliche Weitervermitt-

lung zur Therapie stellte sich für 

die Beratungsstelle folgenderma-

ßen dar:  

Es gibt einerseits wenige niederge-

lassene Kinder- und Jugendlichen-

Psychotherapeuten mit Approbati-

on und andererseits einige Praxen 

ohne Approbation. Als problema-

tisch jedoch ist die sogenannte 

„Grauzone“ in diesem Feld zu be-

trachten. D.h. selbsternannte 

„Psychotherapeuten“ mit unter-

schiedlicher Professionalität und 

Fachlichkeit bieten Beratung im 

Bereich Traumabearbeitung und 

sexuellem Missbrauch an. Be-

troffene können die Art der Fach-

lichkeit der Beratungsangebote 

schlecht unterscheiden und ein-

schätzen.  

Dies spiegelt sich auch in den ver-

schiedenen Präventionsangeboten 

im Bodenseekreis wieder. 

 

 

 
 
Prävention 

Vereine und Institutionen werden 

vermehrt Beratung und Unterstüt-

zung für die Entwicklung und Um-

setzung ihrer eigenen Schutzkon-

zepte (§ 72a BKiSchG) bei der 

Beratungsstelle suchen. 

Die Entwicklung von interkulturel-

len Präventionsangeboten ist ein 

weiterer zu beachtender Aspekt. 

Jedes Kind soll unabhängig von 

Familienstatus und kulturellen Hin-

tergrund Zugang zu Prävention 

haben. Dabei steht an erster Stelle 

zunächst die Information und Auf-

klärung über die Rechte der Kinder 

und Jugendlichen. 

Um weitere Präventionsangebote 

an Schulen, Kindergärten, Kinder-

tagesstätten etc. durchführen zu 

können, in denen die Mitarbeiter-

rollen weiblich/männlich besetzt 

sind, ist die Mitarbeit eines männli-

chen Kollegen notwendig. Die Zu-

sammenarbeit mit den männlichen 

Kollegen der Psychologischen 

Familien- und Lebensberatungs-

stellen in Friedrichshafen und 

Überlingen ist geplant, stößt je-

doch an die Grenzen der zeitlichen 

Kapazität der männlichen Kolle-

gen. Um dies zukünftig abdecken 

zu können ist zur Ergänzung der 

Arbeit ein männlicher Kollege 

wichtig. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sexuell übergriffige Kin-
der und Jugendliche / Tä-
terarbeit 
Im Fall von sexuell übergriffigen 

Kindern und Jugendlichen inner-

halb der Familie oder der Schule 

können die betroffenen Kinder und 

Jugendlichen von der Beratungs-

stelle (Opferberatung) unterstützt 

werden. Dem übergriffigen Ge-

schwisterkind oder den übergriffi-

gen Schulkameraden, sowie auch 

jungen erwachsenen Tätern und 

erwachsenen Tätern steht im Bo-

denseekreis nur ein geringes Bera-

tungsangebot zur Verfügung. 



Anhang 
  

Vorstellung bei Netzwerkpartnern und Institutionen

1. Arbeitskreise 
- AG Prävention und Aufklärung – Netzwerk 

Mobile Bodenseekreis 

- AG Gesundes Aufwachsen, Bodenseekreis 

- AK Gewalt im sozialen Nahraum – 

Stadt Friedrichshafen  

- AK Frauen 

- AK Schwangerenberatung im Bodenseekreis 

- AK Sexueller Missbrauch im Landkreis 

Ravensburg   

- AK Überregionales Treffen der 

Fachberatungsstellen zu sexuellem Missbrauch 

- Überregionale Intervisionsgruppe  

 

2. Netzwerkpartner / Institutionen 
- AWO Frauen- und Kinderschutzhaus 

Friedrichshafen 

- Beratungsstelle Frauen und Kinder in Not e.V. 

Ravensburg 

- Bodenseeschule Friedrichshafen  

- Brennnessel e.V. Ravensburg  

- Caritasverband für das Dekanat  

Linzgau e.V.  

- Diakonisches Werk Markdorf 

- Diakonisches Werk Überlingen 

- Diakonisches Werk Suchtberatung 

in Friedrichshafen 

- Familientreff Tettnang  

- Familientreff Überlingen  

- Familientreff-Zirkeltreff Friedrichshafen  

- Frauen- und Familienbeauftrage Bodenseekreis 

- Frauen helfen Frauen e.V. Friedrichshafen 

- Frühförderstelle Markdorf 

- Frühförderstelle Überlingen 

- Grundschule Ludwig-Dürr Friedrichshafen  

- Integrationsbeauftragte Stadt Friedrichshafen  

- Jugendreferat Stadt Überlingen  

- Jugendzentrum Molke Friedrichshafen 

- Kinderschutzbund Friedrichshafen  

- Kinder- u. Jugendheim Linzgau  

- Kreisjugendreferentin Bodenseekreis 

- Kriminalpolizei Friedrichshafen  

- Landratsamt Amt für Migration und Integration  

- Leiterinnenkonferenz der katholischen 

Kindergärten der Stadt Friedrichshafen 

- Leiterinnenkonferenz der katholischen 

Kindergärten im östlichen Bodenseekreis 

- Leiterinnenkonferenz der katholischen 

Kindergärten im westlichen Bodenseekreis 

- Leiterinnenkonferenz der Kindergärten Region 

Überlingen  

- Polizeipräsidium Konstanz  

- Polizeirevier Friedrichshafen, Abteilung 

Prävention  

- Polizeirevier Überlingen 

- Psychologische Beratungsstelle Überlingen 

- Präventionsfachkraft der Erzdiözese Freiburg 

- Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie  

Dr. Hoehne Friedrichshafen 

- Praxis für Kinder- und Jugendpsychiatrie  

Schinkel Überlingen 

- Rechtsanwältin Fr. Ferrari Ravensburg 

- Rechtsanwältin Schmauch Altshausen 

- Rucksackprojekte beim Caritasverband 

Friedrichshafen  

- Schulleitertreffen Friedrichshafen 

- Stiftung Liebenau Teilhabe, Sozialdienst 

- St. Elisabeth Mädchen- und Jungenrealschule 

Friedrichshafen 

- Stadt Friedrichshafen, Amt für Bildung, Familie 

und Sport  

- Stadt Friedrichshafen Amt für Soziales  

- Stadt Friedrichshafen Familienbeauftragte  

- Sozialstation Tettnang 

- Spielehaus & Spielbus Friedrichshafen 

- Treffen der Schulsozialarbeit der Grundschulen 

Friedrichshafen  

- Treffen der Schulsozialarbeit der 

weiterführenden Schulen Friedrichshafen 

- Treffen der Schulsozialarbeit der Berufsschulen 

Friedrichshafen 

- Versorgungsamt Bodenseekreis 

- Vertrauensstelle Diakonie Konstanz  

- Weisser Ring Bodenseekreis 

- Zentrum für Psychotherapie Bodensee (apb) 

Konstanz  

- ZfP Südwürttemberg – Kinder- und 

Jugendpsychiatrie Weissenau 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

* Falldarstellung ist pseudonymisiert 

 

  

L  
17Jahre 

Freundin Y 

Mutter 

Vater  

Bruder B 
Täter 

älter 

 Bruder C 
jünger 

Verweis einer 
Beratungsstelle aus einem 

anderen Landkreis – Frau K 

Zentrum für Psychiatrie  
Südwürttemberg 

 

Falldarstellung 

Freundin Z 

 

Freund X 

 

 

Beratungsstelle Morgenrot 



 

L kam in Begleitung von Frau K. Die Freundin Y von L hatte sich an die Beratungsstelle gewandt. Die 

Begleitung und Unterstützung erfolgte zunächst an dieser Beratungsstelle und wurde aufgrund 

Zuständigkeit an die Beratungsstelle Morgenrot übergeben. L kam mit Frau K zum Erstgespräch, sie 

sprach in diesem Erstgespräch kein Wort. Frau K schilderte die Situation: L wurde über mehrere Jahre 

von ihrem Bruder B missbraucht. Zu Beginn des Missbrauchs war L ca. 8 Jahre alt und er dauerte 

über 6 Jahre an. Mit dem Auszug des Bruders aus dem gemeinsamen Haushalt endete der 

Missbrauch. L konnte all die Jahre nicht über den Missbrauch sprechen, sie verstummte und 

dissoziierte. Die Eltern wussten nicht Bescheid. L wollte, dass es so bleibt. Sie hatte Angst dem 

Bruder zu schaden und vor einem Familienstreit. Ihr Bruder kam in der Regel am Wochenende zu 

Besuch. Es gab seither keine weiteren Versuche seitens des Bruders.  

Zwischen den Geschwistern wurde die Missbrauchssituation bis heute nicht thematisiert. L´s aktuelle 

Bewältigungsstrategie war die Flucht in eine Traumwelt „…als würde alles um mich rum nicht 

existieren“. Sie fühlte sich allein, hilflos und leer. Sie hatte ab und zu Suizidgedanken. L war 

hochbelastet durch den erlebten sexuellen Missbrauch und sie stand kurz vor ihrer Abiturprüfung. Ein 

sehr belastendes Moment für L war die eventuelle Rückkehr des Bruders in den Familienhaushalt. 

L kam mit ihrer Freundin Y zu weiteren Terminen an die Beratungsstelle. An erster Stelle war zu 

klären, wie sicher L in der Familie ist (Opferschutz). Der Fokus der weiteren Begleitung lag auf 

Stabilisierung von L, damit die anstehende Abiturprüfung erfolgreich absolviert werden konnte. In 

weiteren Dreiergesprächen mit L und ihrer Freundin Y wurde nach „sicheren Orten“ innerhalb der 

Familie gesucht. Es wurden Ausweich- und Abgrenzungsstrategien erarbeitet. Eine Besonderheit in 

der Begleitung von L war, dass sie kaum sprach und die Kommunikation über die Freundin Y lief. 

Daher wurde zusätzlich mit anderen Methoden, wie Niederschreiben oder Zeichnen gearbeitet. Alle 

Terminvereinbarungen mit L waren ausschließlich über E-Mail Kontakt möglich, nur so konnte L ihre 

Themen mitteilen. Nach der Abiturprüfung kam die Freundin Y auf die Beratungsstelle zu mit der Bitte 

um Unterstützung. Sie war hoch belastet, hilflos und überfordert mit der Situation, die sich während 

der Abschlussfahrt zugespitzt hat. L äußerte konkrete Suizidabsichten. In einem folgenden 

Kriseninterventionsgespräch konnte L stabilisiert werden. Die Mitarbeiterin von Morgenrot nahm mit 

dem ZfP Südwürttemberg Kontakt auf und klärte das weitere Vorgehen für den Krisenfall ab. L hatte 

sich entschieden zusammen mit ihrer Freundin Y zur Abklärung ins ZfP Südwürttemberg zu gehen. L 

wurde dann aufgrund der Suizidgefährdung stationär aufgenommen. 

L begann im ZfP eine Traumatherapie. Während der traumatherapeutischen Behandlung konnte L 

ihren erlebten Missbrauch gegenüber ihrer Mutter offenlegen. L steht mit der Beratungsstelle 

Morgenrot während ihrer Behandlung in E-Mail-Austausch, um beim Wechsel aus der stationären 

Behandlung in die ambulante Versorgung weiterhin fachliche Unterstützung und Begleitung zu haben. 
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Links 
 
www.beauftragter-missbrauch.de 
Unabhängiger Beauftragter zu Fragen des sexuellen Kindesmissbrauchs 
 
www.kein-raum-fuer-missbrauch.de 
Kampagne „Kein Raum für Missbrauch“ 
 
www.hilfeportal-missbrauch.de 
Hilfeportal Sexueller Missbrauch 
 
www.trau-dich.de 
Interaktive Kinderseite zur Prävention des sexuellen Missbrauchs 
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